
Förderverein
Evangelische Schule Langhagen e.V.
Teterower Chaussee 1
18279 Langhagen
                                                                   

als 
Träger 
der

Betreuungsvereinbarung Johannes-Schule Langhagen
im Nachmittagsbereich

Zwischen dem Träger der Schule:     Förderverein Evangelische Schule Langhagen
Vertreten durch:  die Vorsitzenden und
Der/ den Erziehungsberechtigten (nachfolgend Eltern):

Frau/ Herr                                                                        ----------------------------------------------
Adresse                                                                            ----------------------------------------------
                                                                                        -----------------------------------------------
Telefon                                                                           -----------------------------------------------

Nachmittagsbetreuung Teilzeit (bis 3 Std. )in der       Johannes-Schule
                                                          Teterower Chaussee 1

                                                  18279 Langhagen
                                                  Tel. 038456/66377

Grundlage der Betreuungsvereinbarung ist das Pädagogische Konzept der Johannes-Schule 
und die Grundordnung.

Es wird folgender Vertrag geschlossen:

1. Aufnahme des Kindes
                                            ---------------------------------------------------------------------------

                                      Name, Vorname Geburtsdatum

1.1. Das Kind ____________________ wird mit Wirkung vom _____________________
In die Nachmittagsbetreuung der Schule aufgenommnen.

1.2. Besonderheiten des Kindes: ______________________________________________
____________________________________________________________________

2. Betreuungszeiten gehen von 13.45 Uhr Schulschluss bis 17.00 Uhr von Montag bis 
Freitag
ausschließlich in der Schulzeit, in den Ferien nach Vereinbarung mit der Schule und 
der Betreuungskraft. 

2.1. Das Kind wird in der Regel die Betreuung in der Zeit von __________bis__________
Uhr in Anspruch nehmen.
Die Aufsicht über die Kinder auf dem Hin- und Rückweg zur und von der Schule 
obliegt allein den Eltern als Personensorgeberechtigten. Der Schulträger und sein 
Personal haben grundsätzlich ihre Pflicht erfüllt, wenn sie das Kind in der vereinbarten 
Weise aus der Schule entlassen. 
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Tragen Sie bitte hier die Personen ein, die ihr Kind von der Schule abholen dürfen!

Namen, Vornamen
             _____________________________________________________________________
            Namen, Vornamen                                                                   

3. Kostenbeteiligung
3.1. Die Sorgeberechtigten sind an den Kosten der Nachmittagsbetreuung beteiligt.

o Nachmittagsbetreuung Teilzeit 45,00 € im Monat ( keine Kostenbeteiligung 
anderer Träger, wie die Gemeinde oder der Landkreis)

o Nachmittagsbetreuung stundenweise für 3,00€ pro Stunde 

Zutreffendes Bitte ankreuzen!

3.2. Die Elternbeiträge sind bis zum Ende des laufenden Monats auf das Konto:
 
 Evang. Darlehnsgenossenschaft eG    •    BLZ  210 602 37    •    Konto 2087904      

unter Angabe des Namens des Kindes und dem Stichwort Nachmittagsbetreuung zu 
überweisen.                          

Oder sie erteilen uns eine Einzugsermächtigung:

Die Zahlung des Betreuungsgeldes in Höhe von ........... € (in Worten:.........................................) erfolgt 
durch Lastschrift. Ich ermächtige den Förderverein Evangelische Schule Langhagen e.V. bis auf Widerruf 
den Beitrag durch Lastschrift monatlich einzuziehen. Die Einzugsermächtigung erlischt mit der Kündigung 
des Betreuungsvertrages.

Bank:

Kontonummer:

BLZ:

Kontoinhaber:

Langhagen, den  .................................................Unterschrift...................................................................

4. Kündigung
4.1. Die Eltern und der Träger können den Vertrag mit einer Frist von 14 Tagen zum 

Monatsende schriftlich kündigen.
4.2. Der Träger kann den Vertrag fristlos kündigen und das Kind vom Besuch der 

Nachmittagsbetreuung ausschließen, wenn die Eltern/der/die 
Personensorgeberechtigten trotz Mahnung ihrer Zahlungsverpflichtung nicht 
innerhalb von 14 Tagen nachkommen.

4.3. Die vorgenannten Vertragsbedingungen über die Aufnahme meines Kindes in die 
Nachmittagsbetreuung der Johannes-Schule sowie die Mitteilungspflicht bei der 
Änderung der aufgeführten Angaben habe ich/ haben wir zur Kenntnis genommen 
und anerkannt.

Ort, Datum______________________                  ___________________________________

_______________________________                   ___________________________________
Unterschrift/Stempel des Trägers Unterschrift der Eltern
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